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Motion
über die Änderung des § 201 des Planungs- und
Baugesetzes

eröffnet am 14. September 2009

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Gesetzesänderung von
§ 201 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (SRL Nr. 735) vorzuschlagen.
ImAbsatz 2 dieses Paragrafen wird die Verlängerung von Baubewilligungen auf
Stufe Gemeinden geregelt. Derzeit beträgt sie maximal ein Jahr. Diese Frist ist für
Projekte mit regional- oder kommunalpolitischer Sicht auf maximal zwei Jahre zu
verlängern.

Begründung:
Wenn ein Investor ein grösseres Projekt lancieren will, sind diverse Rahmenbedin-
gungen einzuhalten, was auch richtig und wichtig ist.Wenn sich nun aber ein Projekt
aufgrund übergeordneter Massnahmen und Bestimmungen ohne Schuld des
Investors verzögert, soll dieser nicht noch zusätzlich mit kurzen Fristen für die
Erstreckung der Baubewilligung bestraft werden.

Im Sinn einer aktiven und nachhaltigenAnsiedlungspolitik undWirtschaftsför-
derung beantragen wir Ihnen, diese Motion raschestmöglich umzusetzen.
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